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1. (1)Arbeitsfähige Hilfe suchende und empfangende Personen sind verpflichtet, ihre Arbeitskraft einzusetzen,

insbesondere von sich aus alle zumutbaren Anstrengungen zur Erlangung einer Beschäftigung zu unternehmen

bis Lebensunterhalt und Wohnbedarf der Bedarfsgemeinschaft aus eigenen Mitteln – unabhängig von Leistungen

der Mindestsicherung – gedeckt sind. Diese Pflichten bestehen insbesondere auch dann, wenn mit einer

ausgeübten Beschäftigung der Lebensunterhalt und Wohnbedarf nicht gedeckt werden kann oder das volle

Beschäftigungsausmaß nicht erreicht wird. Das Vorliegen von Arbeitsfähigkeit (§ 8 AlVG) und Zumutbarkeit (§ 9

AlVG) wird von den zuständigen Stellen, insbesondere jenen für die Gewährung von Arbeitslosengeld, beurteilt.

2. (1a)Bestehen Zweifel an der Arbeitsfähigkeit, haben sich die Hilfe suchenden oder empfangenden Personen nach

Aufforderung der Behörde einer Begutachtung zu unterziehen. Mit der Begutachtung können insbesondere

geeignete Fachärztinnen und Fachärzte oder andere dafür geeignete ärztliche Einrichtungen beauftragt werden.

3. (2)Arbeitsfähige Hilfe suchende und empfangende Personen sind verpflichtet, sich bei den regionalen

Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice zur Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, eine durch die

regionale Geschäftsstelle oder einen vom Arbeitsmarktservice beauftragten, die Arbeitsvermittlung

durchführenden Dienstleister vermittelte zumutbare Beschäftigung anzunehmen und an allen Angeboten zur

Feststellung von Kompetenzen und Eignungen, zur Steigerung der Arbeitsfähigkeit oder Vermittelbarkeit und zur

Eingliederung oder Wiedereingliederung in das Erwerbsleben mitzuwirken. Dazu zählen – abhängig vom Einzelfall

– insbesondere:

1. 1.Kompetenzchecks,

2. 2.Nach- und Umschulungen,

3. 3.Beschäftigungsmaßnahmen,

4. 4.Orientierungs- und Aktivierungsmaßnahmen,

5. 5.Beratung, Betreuung und Coaching,

6. 6.Integrationsmaßnahmen.

4. (3)Fehlt eine abgeschlossene Berufsausbildung, sind insbesondere bei Personen bis zur Vollendung des 25.

Lebensjahrs vorrangig die Möglichkeiten zur Vermittlung in eine Ausbildung zu nutzen.

5. (4)Der Einsatz der Arbeitskraft und die Mitwirkung an arbeitsmarktbezogenen sowie die Arbeitsfähigkeit oder

Vermittelbarkeit fördernden Maßnahmen darf nicht verlangt werden von Personen, die

1. 1.das Regelpensionsalter nach dem ASVG erreicht haben,

2. 2.arbeitsunfähig sind,

3. 3.Betreuungspflichten gegenüber Kindern haben, welche das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben

oder das vierte Lebensjahr noch nicht vollendet haben und Pflegegeld mindestens der Stufe 1 beziehen, und

keiner Beschäftigung nachgehen können, weil keine geeigneten Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung

stehen,

4. 4.pflegebedürftige Personen betreuen, welche ein Pflegegeld mindestens der Stufe 3 beziehen, sofern es

sich dabei um Ehegatten/Ehegattin und deren Kinder, die Eltern, Großeltern, Adoptiv- und Pflegeeltern,

Kinder, Enkelkinder, Stiefkinder, Adoptiv- und Pflegekinder, den/die Lebensgefährten/Lebensgefährtin und

dessen/deren Kinder, den/die eingetragene/n Partner/in und dessen/deren Kinder sowie Geschwister,

Schwiegereltern und Schwiegerkinder handelt,

5. 5.Sterbebegleitung oder Begleitung von schwersterkrankten Kindern nach §§ 14a, 14b AVRAG leisten,

6. 6.in einer zielstrebig verfolgten Erwerbs- oder Schulausbildung stehen, die

1. a)bereits vor Vollendung des 18. Lebensjahres begonnen wurde, sofern noch keine abgeschlossene

Erwerbsausbildung oder Schulausbildung auf Maturaniveau vorliegt,

2. b)einen Pflichtschulabschluss oder erstmaligen Abschluss einer Lehre oder Facharbeiter-

Intensivausbildung zum Ziel hat, sofern dadurch voraussichtlich die Eingliederung oder

Wiedereingliederung in das Erwerbsleben erleichtert wird,

7. 7.an einem Freiwilligen Integrationsjahr nach Abschnitt 4a des FreiwG teilnehmen.

In Kraft seit 01.03.2024 bis 31.12.9999
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